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A. Fallbeschreibung: 

Die FireSafe GmbH verkauft jährlich 10.000 Feuerlöscher. 
Beim Abschluss des Kaufvertrages  

• verpflichtet sich die FireSafe GmbH vertraglich dazu,  
• diesen am Ende der 5-jährigen Nutzungsdauer  
• zurückzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.  

Nach aktueller Kalkulation werden hierfür voraussichtlich 20 EUR Entsorgungskosten je Feuerlö-
scher anfallen.  

Auf Basis vergangener Erfahrungen beträgt die Rücklaufquote 30% (nachgewiesen durch in-
terne Statistiken). 

Für die Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 HGB wird ein Zinssatz von 3% verwendet.  

B. Rückstellungsbildung 

1. Ansatz der Rückstellung 

Nach § 249 HGB besteht die Pflicht zur Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbind-
lichkeiten, wenn  

• eine gegenwärtige, vertragliche Verpflichtung besteht,  
• der Abfluss von Ressourcen zur Erfüllung dieser Verpflichtung wahrscheinlich ist und  
• eine zuverlässige Schätzung der Höhe möglich ist.  

Die FireSafe GmbH verpflichtet sich bereits durch den Verkauf des Feuerlöschers zur spä-
teren Rücknahme und Entsorgung. Das pflichtbegründende Ereignis ist der Verkauf, nicht 
erst die spätere Entsorgung.  

Aufgrund der vergangenen Erfahrungen ist es zu 30% wahrscheinlich, dass die Feuerlö-
scher zurück genommen werden müssen.  

Aus den vergangenen Erfahrungen ist die Schätzung der Höhe der Entsorgungskosten 
plausibel nachvollziehbar. 

 

2. Bewertung der Rückstellung 

Erwartete Rücknahmemenge:                                        10.000 Feuerlöscher x 30% = 3.000 Stk. 

Wert der Verpflichtung auf Basis der aktuellen  
Kostenschätzungen (inkl. Preissteigerungen):          3.000 Stk. X 20 EUR = 60.000 EUR 

Abzinsung bei 5 Jahren Laufzeit:     60.000 EUR / (1,03)´`5 = 51.757 EUR 

C. Fazit:   

Zum Stichtag hat die FireSafe GmbH handelsrechtlich eine Rücknahmeverpflichtung in Höhe 
von 51.757 EUR zu passivieren.  
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